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Lorencic GmbH Nfg. & Co KG
Puchstraße 208
8055 Graz

Telefon: +43 (0) 316 47 25 64-0
Fax: +43 (0) 316 47 25 64-77
headquarters@lorencic.com
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Miklavška cesta 71

T. +386 2 613 0000
F. +386 2 613 0003
maribor@lorencic.si

SLOVENIJA

Bani 96 – Buzin
HR-10010 Zagreb

T. +385 1 66 08 210
F. +385 1 66 08 212
zagreb@lorencic.hr

HRVATSKA

Lorencic Bauservice s.r.o.
Vajnorská 137
SK-83107 Bratislava

T. + 421 2 5341 2355
F. +421 2 5341 2364
bratislava@lorencic.sk

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Lorencic Polska Sp. z o.o.
Rtm. W. Pileckiego 91
PL-02-781 Warszawa

T. +48 22 549 77 00
F. +48 22 549 77 01
warszawa@lorencic.pl
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Lorencic Bauservice S.R.L.
Drumul CIOROGARLA, Nr. 309
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T. +40 31.228.90.15
F. +40 31.228.90.16
bucuresti@lorencic.ro

ROMANIA

Lorencic d.o.o.

RS-11080 Beograd (Zemun)

T. +381 11 414 23 22
F. +381 11 414 23 24
beograd@lorencic.rs

SRBIJA

Lorencic d.o.o.
Kurta Schorka 18
71210 Sarajevo

T. +387 33 921 602
F. +387 33 460 028
sarajevo@lorencic.com
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 s.r.o.

T. +420 387 840 111
F. +420 387 840 199



EIN STARKER PARTNER FÜR DEN BAUPROFI

Sehr geehrte Geschäftspartnerin,
sehr geehrter Geschäftspartner!

Was 1985 in bescheidenem Umfang begonnen hat, ist heute ein  interna-
tional gut aufgestellter Handelskonzern. In den Kernregionen Zentral- und 
Osteuropa sind wir in vielen Ländern vor Ort präsent, um unsere Kunden 
und ihre Arbeit auf der Baustelle wirksam zu unterstützen. Weit über 30 
Standorte, Niederlassungen und Partner-Unternehmen stehen dafür bereit.

Estrichleger, Fassader, Maler, Bauunternehmen, Installateure, Fliesenleger etc.: 
Unsere Kundschaft besteht aus vielen unterschiedlichen Gewerken in zahlreichen europäi-
schen Ländern. Langjährige Erfahrung, tiefe Produktkenntnisse und ein umfangreiches Sor-

Mit unseren umfassenden Leistungen bei Verkauf, Service, Reparatur und Vermietung sind 
wir ein starker und zuverlässiger Partner.

Wo für den einen nur das Beste infrage kommt, reicht für den anderen auch eine preiswerte Stan-
dardlösung. Für beide haben wir das Passende, denn mit unserer 3-Säulen-Markenstrategie ha-
ben wir stets das richtige Angebot. Lorencic Bauservice ist Komplettanbieter bei Baumaschinen, 
Bauzubehör und Spezialbaustoffen. Dazu stehen Ihnen viele renommierte Herstellermarken, 
die Qualitätsmarke Lorencic Bauservice sowie die schlaue Marke PROFOX® zur Auswahl. Im 
Katalog werden diese mit dem jeweiligen Logo besonders hervorgehoben. Alle Produkte sind auf 
dem neuesten Stand der Technik und durchlaufen umfangreiche Prüfverfahren, bevor sie in das 
Lorencic Sortiment aufgenommen werden. 

Die Niederlassungen sind als lokale Servicecenter zu sehen. Jeder unserer Servicecenter ist mit 
einer hauseigenen, gewerblichen Fachwerkstätte zur Wartung und Reparatur ausgestattet. Ein 
umfangreicher Mietpark rundet unser Serviceangebot für Sie ab. 

Der Produktkatalog gliedert sich in Hauptkapitel und Unterkapitel, um Ihnen das umfangrei-
che Sortiment übersichtlich zu gestalten. Sollten Sie Beratung oder verbindliche Angebote zu 
unseren Produkten benötigen, stehen Ihnen unsere Verkaufsmitarbeiter gerne mit Rat und 
Tat zur Seite.

Mit freundlichen Grüßen

Dipl.-Ing Walter Pacher
CEO Lorencic



LORENCIC – DER KOMPETENTE PARTNER FÜR:

Innen- und Außenputz | Fassade
Estrich | Beschichtung | Bodenleger
Maler | Raumausstatter
Handel | Baustoffgroßhandel | Bauhandel
Bauunternehmen | Hoch- und Tiefbau | Gerüstbau
Gas | Wasser | Heizung | Elektro
Holzbau | Tischlerei | Zimmerei | Fenster Türen
Hafner | Fliesenleger
Dachdecker | Spenglerei | Schlosserei
G | Steinmetz
Trockenbau | Innenausbau

LORENCIC – YOUR COMPETENT PARTNER FOR:

interior and exterior plaster | facade

painters | interior designers
trade | building materials wholesale | construction 
trade
construction businesses | building construction and 
civil engineering
scaffolding
gas | water | heating | electrics
ti
doors

roofer | metal workshops | locksmiths
landscape gardening | paving
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Das klassische, kostengünstige Wärmedämmverbundsystem mit LORENCIC Klebespachtel (Armierungsschichtdicke 3 mm), herkömmlichen 
EPS-F Fassadendämmplatten 040 oder hochwärmedämmenden grauen EPS-F Fassadendämmplatten 031.

Dämmen mit Mineralwolle verbindet Sicherheit mit optimalem Wärme- und Umweltschutz. Mineralwolle ist hoch wärmedämmend, sehr 
diffusionsoffen, nicht brennbar und daher besonders für Gebäude mit Brandschutzanforderungen geeignet.
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Unsere Aufgabe ist es, Ihre Arbeit auf den Baustellen durch moderne Technik und umfangreichen 
Service zu unterstützen. Jeder Lorencic Standort ist mit einer hauseigenen gewerblichen Fach-
werkstätte für Land- und Baumaschinen ausgestattet.

Speziell unsere Servicetechniker sind seit vielen Jahren maßgeblich daran beteiligt, dass unser 
Know-how und unsere langjährige Praxiserfahrung in die Entwicklung von Maschinen und Gerä-

geschult. Hierbei wird speziell auf den aktuellen Stand der Technik sowie auf die neuesten Inno-
vationen unserer Lieferanten bzw. Hersteller eingegangen.
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M09: Baugeräte und Verlegetechnik
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Unsere Aufgabe ist es, Ihre Arbeit auf den Baustellen durch moderne Technik und  
umfangreichen Service zu unterstützen.

Flächendeckendes Werkstättenservice
Jeder Lorencic-Standort ist mit einer hauseigenen  
Fachwerkstätte, inkl. der Gewerbeberechtigung  
Metalltechnik für Land- und Baumaschinen, ausge-
stattet. Um Sie optimal betreuen zu können, führen 
wir Reparaturen wenn möglich und notwendig auch 
gerne vor Ort durch.

Mietgeräte
An allen unseren Standorten präsentieren wir eine Vielzahl von Mietmaschinen, die 
hausintern serviciert werden. Wir wissen, dass gute Beratung, die Verfügbarkeit und 
die herausragende Qualität unserer Maschinen das Um und Auf für ein reibungsloses 
Arbeiten auf der Baustelle sind.

Wählen Sie aus unserem reichhaltigen Mietgeräte & Mietmaschinen- 
sortiment:

Baukompressoren und Abbauhämmer

Estrichförderpumpen
Misch-, Putz- und Fördertechnik
Schneckenpumpen und Airlessgeräte
Betonverarbeitungsgeräte
Heiz- und Entfeuchtungsgeräte
Trennmaschinen und Schneidegeräte
Bauaufzüge und Hebetechnik
Bauzäune und Baupumpen
Reinigungstechnik

Messtechnik u.v.m.

Miete

Gebrauchtmaschinen

Wir verkaufen laufend gebrauchte Maschinen aus 

unserem Maschinenpool unter:

Lorencic Tipp ! 
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MM: Mietgeräte und Mietmaschinen
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MM-1

€ pro Tag € pro Woche

Abbauhammer bis 11 kg 18,00 62,00

Abbauhammer bis 20 kg 20,00 75,00

20 m Pressluftschlauch 3/4“ 5,00 25,00

Spitz- oder Flachmeißel 2,50 8,00

Abruchhammer bis 13 kg, elektrisch, 230 V 30,00 120,00

Abbauhämmer

€ pro Tag € pro Woche € pro Monat

Baukompressor 2,5 m³ Diesel, fahrbar 65,00 190,00 490,00

Baukompressor 4 m³ Diesel, fahrbar 90,00 270,00 690,00

Baukompressor 10 m³ Diesel, fahrbar 235,00 710,00 1.900,00

Baukompressor 15 m³ Diesel, fahrbar 295,00 850,00 2.190,00

Baukompressoren

€ pro Tag € pro Woche

Bohr- und Meißelhammer elektrisch 25,00 100,00

Bohr- und Meißelhämmer

€ pro Tag € pro Woche

Fugenschneider Benzin, Dia-Blatt max. DM 450 mm 44,00 182,00

Fugenschneider

€ pro Tag € pro Woche

Betonfräse 20 cm Fräsbreite 230 V oder 400 V 60,00 220,00

Betonfräse 20 cm Fräsbreite, Benzin 60,00 220,00

Betonfräse BEF 250, 25 cm Fräsbreite, 400 V 88,00 364,00

Betonfräse mit Vorschub, 30 cm Fräsbreite, 400 V 150,00 500,00

Betonschleifer (Winkelschleifer) Dm. 180 mm  
mit Dia-Topf und Absaughaube 25,00 80,00

Verschleiß pro 0,1 mm 5,00

Fräsen
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MM-2

Beton-Eintellerschleifmaschine ES 42 S 230 V 40,00 150,00

Verschleiß Diamantschleifteller (Treibteller inkludiert)* pro 1,0 mm 120,00

Betonschleifmaschine CB 12, 400 V 90,00 370,00

Schleiftellerabnutzung Betonschleifmaschine pro 0,1 mm 14,50

Betonschleifmaschine STR 702, 230 V oder 400 V 44,00 182,00

Verschleiß für Schleifring Korund pro 0,1 mm 4,00

29,00

€ pro Tag € pro Woche

Schleifmaschine DSM 250, 230 V 90,00 370,00

Verschleiß Diamant Segmente (3 Stk.) pro 0,1 mm 22,50

Schleifmaschine DSM 530 S, 400 V 180,00 550,00

Verschleiß Diamant Segmente (9 Stk.) pro 0,1 mm 22,50

Verschleiß Fräsräder (Zahnhöhe gemessen) pro 0,1 mm 216,00

Beschädigtes Fräsrad pro Stück 25,00

Schleifmaschinen

€ pro Tag € pro Woche

Stripper - Fussboden BS 110, 230 V 145,00 580,00

Strahlgerät 1-7D, 230 V 100,00 400,00

Filteranlage zu Strahlgerät, 230 V 50,00 200,00

Stripper und Strahlgeräte

€ pro Tag € pro Woche € pro Monat

Estrichförderpumpe ca. 4 m³/h mit Kompressor,  
Dieselmotor 210,00 630,00 1.890,00

Estrichförderpumpe ca. 3 m³/h mit Kompressor,  
Elektroantrieb 400 V , 32 A 210,00 630,00 1.890,00

Estrichförderpumpe ohne Kompressor
Elektroantrieb 400 V 110,00 290,00 890,00

Silo-Steuerung Mai für Estrichpumpe 75,00 185,00 550,00

20 m Förderschlauch 14,00 56,00 168,00

Auslaufbock 7,00 25,00 75,00

Estrichförderpumpen

€ pro Tag € pro Woche

Rokamat Teleskop Powerschleifer Wand/Decke, 230 V 25,00 100,00

Rokamat Universal, 230 V 25,00 100,00

Rokamat Rucksackstaubsauger, 230 V 20,00 80,00

Rokamat Spezialsauger, 230 V 20,00 80,00

Rokamat Schleifmaschinen
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MM-3

€ pro Tag € pro Woche € pro Monat

Verputzmaschine 400 V, inkl.  
20 m Mörtelschlauch und 40 m Wasserschlauch 75,00 185,00 550,00

Rotoquirl für Dämmputz 20,00 90,00 270,00

Einblashaube zu Verputzmaschine 10,00 40,00 120,00

Druckerhöhungspumpe, 230 V 7,00 25,00 75,00

Handy Kompressor, 400 V 12,00 36,00 108,00

Mischpumpe Ritmo Powercoat, 230 V 75,00 185,00 550,00

Verputzmaschinen und Zubehör

€ pro Tag € pro Woche € pro Monat

Verputzförderanlage für Drucksilo/Freifallsilo, 400 V 75,00 185,00 550,00

25 m Förderschlauch 7,00 21,00 63,00

Einblashaube 10,00 40,00 120,00

Förderanlagen für Verputzmaschinen

€ pro Tag € pro Woche € pro Monat

Förderpumpe PFT Swing 230 V oder 400 V 75,00 185,00 550,00

Förderpumpe N2FU mit Frequenzumwandler, 400 V 90,00 225,00 670,00

Förderpumpe PFT ZP 3, 400 V 110,00 330,00 990,00

20 Lfm Mörtelschlauch 25 mm 7,00 18,00 54,00

20 Lfm Mörtelschlauch 35 mm 9,00 20,00 60,00

Förderpumpen

€ pro Tag € pro Woche

Kompressor PFT LK402 / 230 V, 400 Liter 20,00 80,00

Kompressor PFT LK604 / 400V, 600 Liter 20,00 80,00

V-Meko Kompressor 230 V, 360 Liter 20,00 80,00

Handy Kompressor 400 V, 230 Liter 12,00 36,00

Luft-Kompressoren
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MM-4

€ pro Tag € pro Woche € pro Monat

Durchlaufmischer, 230 V oder 400 V 30,00 120,00 360,00

Durchlaufmischer

€ pro Tag € pro Woche € pro Monat

Trennmaschine Dia-Blatt DM 350 mm, 230 V 25,00 100,00 300,00

Blattabnützung pro Segmenthöhe zu TMs 350 mm    pro 0,1 mm 12,00

Trennmaschine Dia-Blatt DM 700 mm, 400 V 44,00 162,00 480,00

Blattabnützung pro Segmenthöhe zu TMs 700 mm per 0,1 mm 15,00

Trennmaschine Dia-Blatt DM 900 mm, 400 V 60,00 220,00 660,00

Blattabnützung pro Segmenthöhe zu TMs 900 mm per 0,1 mm 15,00

Fliesenschneidmaschine Dia-Blatt DM 250 mm, 230 V 22,00 88,00 260,00

Blattabnutzung zu Fliesenschneidmaschine per 0,1 mm 7,00

Trennmaschinen

€ pro Tag € pro Woche

Kipptrommelmischer Mischmaschine 230 / 400 V 50,00 150,00

Zwangsmischer, 400 V 75,00 310,00

Mischmaschinen

€ pro Tag € pro Woche

Styroporschneidegerät, 230 V 30,00 120,00

Styroporschneidegerät

€ pro Tag € pro Woche

Handrührwerk, 230 V 10,00 40,00

Handrührwerke

€ pro Tag € pro Woche

Rüttelplatte ca. 75 kg, Benzinmotor 30,00 120,00

Vulkollanplatte für Steinverlegung 10,00 40,00

Rüttelplatten
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MM-5

€ pro Tag € pro Woche

Vibrationsstampfer ca. 65 kg, 4-Takt Benzinmotor 30,00 120,00

Vibrationsstampfer

€ pro Tag € pro Woche

Glättmaschine DM 60 oder 70 cm, 230 V 40,00 150,00

Flüggelglätter Benzin Level DM 100 cm inkl. Finish-Blatt 75,00 310,00

Doppelglättmaschine inkl. 2 Stk. Glättscheiben 180,00 550,00

Glättmaschinen

€ pro Tag € pro Woche

Hochfrequenz-Beton-Innenrüttler mit integriertem Umformer 230 V 35,00 105,00

Hochfrequenz-Stockrüttler mit integriertem Umformer 230 V 35,00 105,00

Frequenzumwandler 1,8 kVA 230 V oder 400 V 25,00 75,00

Beton-Innenrüttler für Frequenzumwandler 25,00 75,00

Beton-Innenrüttler

€ pro Tag € pro Woche

Bauschuttrutsche 1,1 m (Mietpreis pro Stück) 6,00 18,00

Abzweigung 9,00 27,00

Einfülltrichter 9,00 27,00

Brüstungsrahmen 10,00 30,00

Bauschuttrutschen

€ pro Tag € pro Woche

Betonpatsche 1,50 m, Benzinmotor 30,00 120,00

Betonpatschen

€ pro Tag € pro Woche

ABS MF-VO, 230 V, Förderleistung bei 8 m: 200 l/min Preis auf Anfrage

ABS J12, 230 V oder 400 V, Förderleistung bei 10 m: 240 l/min Preis auf Anfrage

ABS J15, 230 V oder 400 V, Förderleistung bei 10 m: 420 l/min Preis auf Anfrage

ABS XJ25, 400 V, Förderleistung bei 10 m: 840 l/min Preis auf Anfrage

Baupumpenschlauch 2“/C, 3“/B oder 4“/A mit Kupplungen, 20 m Preis auf Anfrage

Baupumpen

Weitere Typen und Ausführungen auf Anfrage.
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MM-6

€ pro Tag € pro Woche € pro Monat

Entfeuchtungsgerät bis 45 l in 24 h, 230 V 25,00 75,00 225,00

Entfeuchtungsgerät bis 60 l in 24 h, 230 V 35,00 100,00 300,00

Entfeuchtungsgeräte

€ pro Tag € pro Woche

Elektroheizer LO-22-400, 22 kW (18.900 kcal/h) 11,00 44,00

Gaskanone KID 40A, 43,5 kW (37.200 kcal/h) 11,00 44,00

Heißluftturbine GRY-D, 28 kW (24.100 kcal/h) 20,00 75,00

Infrarot-Heizgerät Diesel LX180, 45,5 kW (39.130 kcal/h) 40,00 120,00

Heizgeräte

€ pro Tag € pro Woche € pro Monat

Stromgenerator bis 12,0 kVA Diesel- o. Benzinmotor 37,00 150,00 450,00

Stromgenerator bis 60 kVA Dieselmotor 235,00 710,00 1.900,00

Stromgeneratoren

Weitere Typen und Ausführungen auf Anfrage.

€ pro Tag € pro Woche € pro Monat

Airless-Spritzgerät Mark VII 
inkl. Spritzpistole, 15 m Schlauch, Düsen, 230 V 100,00 300,00 900,00

Airless-Spritzgerät 390 Classic 
inkl. Spritzpistole, 15 m Schlauch, Düsen, 230 V 70,00 210,00 630,00

Trichterpistole 10,00 40,00 120,00

Service-Behälter 90 l mit Sackpresse 30,00 90,00 270,00

Förderpumpe PFT SWING L FC-230V AIRLESS
inkl. Spritzpistole, 20 m Schlauch, Düsen, 230 V 150,00 450,00 1.350,00

Sackmangel für PFT SWING L FC-230V AIRLESS 30,00 90,00 270,00

Airless-Spritzgeräte
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MM-7

€ pro Woche

Mobilzaun 3,5 x 2 m inkl. 1 Stück Stein/per Stück 3,50

Verbindungsschelle 0,50

Absperrzaun 2,5 x 1,1 m 4,50

Zustell- und Montagekosten Preis auf Anfrage

Mobilzäune- und Absperrzäune

€ pro Tag € pro Woche € pro Monat

Bauwinde 200 kg, 230 V 30,00 110,00 250,00

Schwenkarm zu Bauwinde 7,00 25,00 75,00

Hebezug 300 kg, 230 V 35,00 150,00 330,00

Hebezug 500 kg, 400 V 35,00 150,00 330,00

Bauwinde und Hebezug

€ pro Woche € pro Monat

Zahnstangenaufzug GEDA 500 Z,  
Tragkraft 500 kg, 400 V 296,00 690,00

Transportbühne GEDA 500 ZP für Personen & Material  
Tragkraft max. 850 kg, 400 V 345,00 920,00

Stahlmast 1,5 m mit Zahnstange  
(zu Zahnstangenaufzug u. Transportbühne) 20,00 48,00

Etagensicherungstür  
(zu Zahnstangenaufzug u. Transportbühne) 20,00 60,00

Schrägaufzug bis 14 m, 400 V 180,00 420,00

Zustell- und Montagekosten Preis auf Anfrage

Bauaufzüge und Transportbühnen

€ pro Tag € pro Woche € pro Monat

Vakuum-Hand-Verlegegerät SPEEDY VS-S, 
230 V mit Handgriffe 50,00 175,00 600,00

Vakuum-Anbaugerät STEINMAGNET SM-400,  60,00 210,00 700,00

Pflasterverlegegeräte
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MM-8

€ pro Tag € pro Woche

Kaltwasser-Hochdruckreiniger Dynajet 350 MG, Benzin 350 bar 100,00 300,00

HeißwassererzeugerDynabox für Dynajet 350 MG, 12 V 40,00 120,00

Kaltwasser-Hochdruckreiniger Dynajet 500 MG, Benzin 500 bar  125,00 375,00

Hochdruckreiniger

€ pro Tag € pro Woche

Spezialsauger, 230 V 20,00 80,00

Industriestaubsauger, 230 V 25,00 100,00

Filteranlage, 230 V 50,00 200,00

Industriestaubsauger

€ pro Tag € pro Woche

Rotationslaser 40,00 120,00

Rotationslaser

Wir bitten um Verständnis, dass 
nicht alle Mietgeräte an allen  
Lorencic Standorten ständig  

€ pro Tag € pro Woche € pro Monat

Platten- und Verbundsteintrenner AL-43-SH-21  
hydraulisch 21t 60,00 210,00 700,00

Steinbearbeitungsgeräte

€ pro Tag € pro Woche € pro Monat

60,00 210,00 700,00

Pflasterreinigung
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§-1

Allgemeine Liefer- und Geschäftsbedingungen

Lieferungen und Leistungen erfolgen nur auf Grundlage der nachstehenden Bedingungen, die durch die Auftragserteilung des Kun-
den als anerkannt gelten. Diese Bedingungen haben ausschließliche Gültigkeit, insoweit sie nicht durch abweichende schriftliche 
Vereinbarungen geändert werden. Entgegenstehende Geschäftsbedingungen des Kunden werden auch ohne unseren ausdrücklichen 
Widerspruch selbst im Falle der erfolgten Lieferung bzw. Leistung nicht Vertragsbestandteil.

1. Preise

a. Die Preise verstehen sich, wenn nicht schriftlich anders vereinbart, per Kassa, netto ab unseren Niederlassungen, exklusive  
Verpackung und Verladung, wobei die Verpackung zu Selbstkosten in Rechnung gestellt und nicht zurückgenommen wird.

b. Preisänderungen, hervorgerufen durch Preiserhöhungen bzw. Reduktionen durch Vorlieferanten, Gesetzesänderungen oder Wech-
selkursschwankungen berechtigen uns zur Preisanpassung. Diese Regelung gilt sowohl für Erhöhungen als auch für Reduktionen. 
Die Grenze für Lieferungen frei Haus beträgt EUR 700,--. Bei einem Lieferwert zwischen EUR 300,-- und EUR 700,-- wird eine Zu-
stellgebühr von EUR 15,-- verrechnet. Bei einem Lieferwert unter EUR 300,-- wird eine Zustellgebühr von EUR 25,-- verrechnet.

2. Lieferzeit

a. Die angegebenen Liefertermine sind – sofern nicht ausdrücklich schriftlich zugesagt – annähernd, aber unverbindlich. Jegliche 
Haftung für allfällige Schäden und/oder entgangenen Gewinn wegen Überschreitung der Lieferfrist wird bei Vorliegen von leichter 
Fahrlässigkeit ausgeschlossen. Wir sind berechtigt, Teil- und Vorlieferungen durchzuführen.

b. Auf „Abruf“ bestellte Waren sind längstens innerhalb von zwei Monaten, vom Datum der Bestellungen an, abzunehmen. Nach 
Ablauf dieser – oder einer etwa im Einzelfall vereinbarten kürzeren oder längeren – Frist steht uns das Recht zu, nach unserer 
Wahl die Ware zu liefern oder vom Vertrag zurückzutreten und Ersatz für erlittenen Schaden und entgangenen Gewinn zu fordern.

c. Eine Versendung der Waren erfolgt in allen Fällen auf Gefahr des Kunden. Die Auswahl des Transportunternehmens obliegt alleine 
unserem Unternehmen. Bei Abholung der Ware geht die Gefahr mit Übergabe der Ware an den Kunden bzw. Transporteur, auf 
diesen über.

3. Gewährleistung, Schadenersatz

a. Die Gewährleistungsfrist beträgt für alle Kunden sechs Monate. Diese Frist beginnt mit dem Tag des Gefahrenüberganges (Punkt 

Leistung zu untersuchen und Mängel unverzüglich und nachweislich schriftlich geltend zu machen (§ 377 UGB).
b. Wir leisten Gewähr für sachgemäße Konstruktion, mängelfreies Material und ordnungsgemäße Ausführung der von uns gelieferten 

der Gewährleistungsfrist infolge fehlerhaften Materials oder nicht ordnungsgemäßer Ausführung schadhaft oder unbrauchbar ge-
worden sind, binnen angemessener Frist nach unserer Wahl zu reparieren oder umzutauschen. Dabei werden die Ersatzteile von 
uns kostenlos zur Verfügung gestellt, sämtliche Fracht-, allfällige Importspesen und die für die Reparatur erforderliche Arbeitszeit 
sind vom Vertragspartner zu bezahlen. Für Beschädigungen infolge schlechter Aufstellung, unsachgemäßer und/oder nachlässi-
ger Behandlung, zweckwidriger Benützung, übermäßiger Beanspruchung und/oder natürlicher Abnützung übernehmen wir keine 
Haftung bzw. Gewährleistung. Ausgenommen von der Gewährleistung sind alle Aggregate, und Teile, die infolge ihres normalen  
Gebrauches verschleißen oder regelmäßig erneuert werden müssen. Ebenso ausgeschlossen ist die Haftung/Gewährleistung 
insbesondere für Konstruktion, Eignung, Gefahrlosigkeit und/oder Tauglichkeit von Spezialanfertigungen nach Plänen, die vom 
Kunden vorgelegt werden. Ersetzte Teile sind ohne Veränderung oder Nachbearbeitung kostenlos franko rückzusenden und wer-
den unser Eigentum. Für diejenigen Waren oder Warenteile, die wir von Unterlieferanten bezogen haben, besteht keine weiter-
reichende Haftung und/oder Gewährleistung, als uns gegen die Unterlieferanten Haftungs- und/oder Gewährleistungsansprüche 
zustehen.

c. Die Gewährleistung erlischt:
1. wenn von anderer Seite als durch uns Eingriffe oder Änderungen an den von uns gelieferten Waren ohne unsere vorherige 

schriftliche Zustimmung vorgenommen werden oder
2. wenn die vereinbarten Zahlungsbedingungen nicht eingehalten werden; eine Stundung ändert nichts am Verlust des Gewähr-

leistungsanspruches,
3. wenn der Käufer die Vorschriften über die Behandlung des Kaufgegenstandes (Betriebsanleitung) nicht befolgt und insbeson-

dere die vorgeschriebenen Überprüfungen nicht ordnungsgemäß durchführen lässt.
d. Z

Schaden durch uns vorsätzlich oder grob fahrlässig herbeigeführt wurde. Dies gilt nicht für Personenschäden.
e. Bei Gebrauchtmaschinen ist die Gewährleistung generell ausgeschlossen.

4. Retouren, Umtausch

a. Nur komplette Packungseinheiten sowie Waren in einwandfreiem Zustand und nur gegen Vorlage von Lieferschein bzw. Rechnung 
sind umtauschfähig. Die Manipulationsgebühr wird nach Aufwand verrechnet. Sonderbestellungen sind grundsätzlich nicht rück-
gabefähig.

b. Für Rechnungen, die auf Wunsch des Kunden umzuschreiben sind, werden EUR 5,-- pro Beleg verrechnet.

5. Zahlung

a. Die Zahlung des Kaufpreises hat gemäß Vereinbarung oder wie auf der Faktura angeführt zu erfolgen.
b. Bei Überschreitung der Zahlungstermine werden die gesetzlichen Verzugszinsen verrechnet. Mahnkosten sind im Sinne des § 458 

UGB mit einem Pauschalbetrag von EUR 40,-- zu vergüten. Davon unabhängig sind wir berechtigt, die Kosten einer notwendigen 
und zweckentsprechenden Betreibung der offenen Forderung geltend zu machen. Bei Zahlungsverzug sind wir berechtigt, die 

§: AGB, Mietbedingungen
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c. Ko -
ner späteren Fälligkeit laufen. Teilzahlungsvereinbarungen haben nur so lange Gültigkeit, als der Kunde seine Zahlungstermine 
pünktlich einhält.

6. Aufrechnung

Die Aufrechnung gegen unsere Ansprüche ist mit Gegenforderungen nur zulässig, sofern diese im rechtlichen Zusammenhang mit 
seiner Verbindlichkeit stehen, gerichtlich festgestellt, von uns anerkannt worden sind oder bei Zahlungsunfähigkeit des Unterneh-
mens.

7. Eigentumsvorbehalt

a. Alle gelieferten Waren bleiben bis zur vollständigen Bezahlung von Kaufpreis, Zinsen und allfälliger notwendiger und zweckent-
sprechender Betreibungskosten, bei Wechselzahlung bis zur erfolgten Einlösung des Wechsels, unser Eigentum. Der Kunde ist da-
her nicht berechtigt, die Ware vor Eigentumsübergang einem Dritten zu überlassen, zu verpfänden, als Sicherstellung anzubieten 

eine Verbringung dieser Waren nachweislich unverzüglich schriftlich mitzuteilen und selbst alles zu unternehmen, damit weitere 
Schäden vermieden werden.

b. Soweit der Kunde unter Eigentumsvorbehalt stehende Waren im Rahmen des gewöhnlichen Geschäftsbetriebes veräußert, tritt er 

an uns ab. Auf Verlangen hat der Kunde uns sämtliche zur Geltendmachung unseres Anspruches notwendigen Angaben über den 

Einhebung keinen Gebrauch machen. Wir sind auch berechtigt bei Zahlungsverzug, zu erwartender Zahlungseinstellung oder 
sonstigem vertragswidrigen Verhalten die Vorbehaltsware abzuholen. Aus diesem Anlass ist unseren Mitarbeitern der Zutritt zu 
den Geschäftsräumen während der Bürozeit auch ohne Anmeldung zu gestatten.

8. Rücktritt vom Vertrag

a. Die Kreditwürdigkeit des Kunden ist notwendige Voraussetzung für jede Lieferung und Leistung. Sollten nach Vertragsabschluss 
negative Informationen über die Vermögenslage des Kunden bekannt werden, die die Erfüllung offener Verbindlichkeiten gefähr-
det, sind wir nach unserem Ermessen berechtigt, entweder sofortige Zahlung oder bankmäßige Besicherung des Gesamtentgeltes 
zu verlangen.

b. Eine Stornierung des Vertrages durch den Kunden ist – sofern kein gesetzlicher Rücktrittsgrund vorliegt – nur mit unserer schrift-
lichen Zustimmung zulässig. In diesen Fall sind wir berechtigt 15 % der Kaufpreissumme als Vertragsstrafe einzufordern.

9. Schlussbestimmungen

a. Es gilt österreichisches Recht. Die Anwendung des UN-Kaufrechtes sowie jedem Kollisionsrechtes wird ausdrücklich ausgeschlossen.
b. Gemäß § 104 JN wird als Gerichtsstand das sachlich zuständige Gericht für 8010 Graz vereinbart.
c. Änderungen oder Ergänzungen dieser Liefer-und Geschäftsbedingungen bedürfen der Schriftform. Auch ein Abgehen von diesem 

Formerfordernis kann nur schriftlich erfolgen. Mündliche Nebenabreden haben keine Gültigkeit.
d. Sollten einzelne Bestimmungen dieser AGB nicht rechtswirksam oder ungültig oder undurchsetzbar sein oder werden, so wird 

dadurch die Gültigkeit oder Durchsetzbarkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt. Die betroffene Bestimmung wird durch 
eine rechtswirksame, gültige und durchsetzbare Bestimmung ersetzt, die der wirtschaftlichen Absicht der Parteien am ehesten 
entspricht.

Unsere Geräteaufstellungs-Bedingungen

1. Nachstehende Bedingungen gelten für alle Arbeiten, die durch unsere Monteure durchgeführt werden. Soweit nicht anders verein-
bart, haben sie in Verbindung mit unseren Allgemeinen Liefer- und Geschäftsbedingungen Gültigkeit.

2. Unsere Monteure gelten als Erfüllungs- bzw. Verrichtungsgehilfen des Auftraggebers.

3. Die von uns genannten Aufstellungstermine gelten – soweit nicht ausdrücklich schriftlich vereinbart – nur annähernd und sind 
daher unverbindlich. Eine Haftung hierfür wird nicht übernommen.

4. Der Auftraggeber hat die für die Erstaufstellung erforderlichen Hilfskräfte und Geräte kostenlos zur Verfügung zu stellen. Für die 
termingerechte und kostenlose Zurverfügungstellung von Strom- und Wasseranschluss hat der Auftraggeber zu sorgen. Sind 
diese Vorbereitungen durch den Auftraggeber nicht rechtzeitig getroffen worden, gehen die dadurch entstehenden Kosten für 
Wartezeit und Fahrtkosten zu Lasten des Auftraggebers.

5. Als Gerichtsstand gilt das sachlich zuständige Gericht in 8010 Graz gemäß § 104 JN ausdrücklich vereinbart.

Mietbedingungen

Die vorliegenden Mietbedingungen der Firma Lorencic GmbH Nfg. & Co KG regeln die Geschäftsbeziehungen zwischen dem Mieter 
und der Firma Lorencic GmbH Nfg. & Co KG (Vermieterin) und beinhalten daher die jedem Mietvertrag zugrunde gelegten Bedingun-
gen. Mietverträge kommen ausschließlich unter Zugrundelegung dieser Mietbedingungen sowie subsidiär unter Zugrundelegung der 
Allgemeinen Liefer- und Geschäftsbedingungen der Vermieterin zustande.

 1. Soferne nichts anderes schriftlich vereinbart wurde, beginnt das Mietverhältnis mit Willenseinigung und Übergabe des Mietgegen-
standes und endet – unbeschadet Punkt 8. der Mietbedingungen – mit der ordnungsgemäßen Rückgabe des Mietgegenstandes.

 2. Soweit nicht ausdrücklich schriftlich anders vereinbart erfolgt die Übergabe des Mietgegenstandes am Firmensitz der Vermiete-
rin oder einer ihrer Niederlassungen. Mit der Übergabe des Mietgegenstandes gehen sämtliche Gefahren auf den Mieter über, 
insbesondere des zufälligen Untergangs, Verlustes, Diebstahls und/oder von Beschädigungen. Im Fall des Diebstahls, der Be-
schädigung und/oder sonstiger strafbarer Handlungen durch Dritte ist der Mieter zur unverzüglichen Anzeige bei der nächsten 

-
maßnahmen, insbesondere Pfändungen auf das Mietobjekt ist der Mieter zur unverzüglichen Benachrichtigung der Vermieterin 
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Muss der Mietgegenstand aufgrund seiner Beschaffenheit in Einzelteilen geliefert werden, so haben die Montage sowie die  
Demontage am Einsatzort unter Aufsicht und Anleitung eines hierzu von der Vermieterin beauftragten Mitarbeiters zu erfolgen. 
Die für diese Anleitung und Aufsicht angefallenen Kosten hat der Mieter zu tragen.

 3. Der Mieter erklärt nach Besichtigung, dass sich der Mietgegenstand in gutem, brauchbarem und ordnungsgemäßem Zustan-

ordnungsgemäßen Zustand zu erhalten.

 a. den Mietgegenstand ausschließlich am schriftlich vereinbarten Einsatzort und nur zum widmungsgemäßen Zweck im Rahmen 
der betriebstechnischen Eignung des Mietgegenstandes einzusetzen. Die teilweise oder vollständige Weitergabe oder Über-
lassung des Mietgegenstandes an Dritte entgeltlich oder unentgeltlich sowie die Verbringung des Mietgegenstandes an einen 
anderen Einsatzort, insbesondere ins Ausland, bedürfen der vorhergehenden schriftlichen Zustimmung der Vermieterin;

 b. d -
mäßen Rückgabe an die Vermieterin zu schützen;

 c. den Mietgegenstand ausschließlich durch geeignetes Fachpersonal bestimmungsgemäß entsprechend einer allfälligen Ge-
brauchsanweisung bedienen und warten zu lassen;

 d. ausschließlich technisch geeignete und gesetzlich zulässige Betriebsmittel zu verwenden.  Der Vermieter ist berechtigt auch 
ohne vorherige Anmeldung die sach- und fachgerechte Wartung und Instandhaltung des Mietgegenstandes vor Ort zu über-
prüfen. Zu diesem Zweck ist der Vermieterin während der Geschäfts- bzw. Betriebszeiten Zutritt zum Einsatzort zu gewähren.

  5. Der Mietzins für die gesamte Mietdauer wird bei Übergabe des Mietobjektes fällig und ist bei Rechnungseingang ohne Skon-
toabzug zu bezahlen. Sofern schriftlich nichts anderes vereinbart wird, ist bei Bestellung bzw. spätestens bei Abholung des 
Mietgegenstandes eine Kaution in der Höhe von drei Monatsmieten zu erlegen. Die Kaution wird erst nach Ende des Mietver-
hältnisses und nach der Rückstellung sowie nach Überprüfung des Mietgegenstandes abzüglich allfälliger berechtigter Abzüge 
zur Rückzahlung fällig.

  6. Die
einen Anspruch auf Rückerstattung oder Reduktion des Mietzinses.

  7. Für den Fall des Zahlungsverzugs werden Verzugszinsen von 9,2 % p.a. über dem Basiszinssatz (§ 456 UGB) vereinbart. Die 
Geltendmachung eines höheren Schadens im Einzelfall bleibt ausdrücklich vorbehalten.

  8. Die Vermieterin ist berechtigt, den Mietvertrag aus wichtigem Grund sofort schriftlich aufzulösen, was den umgehenden kos-

sich zieht.
  Wichtige Gründe sind insbesondere:

a. Die auch nur teilweise Nichtbezahlung des Mietzinses.
b. Ein Verstoß gegen die Bestimmungen des Mietvertrages bzw. diese Mietbedingungen.
d. Die Pfändung des Mietgegenstandes beim Mieter unbeschadet der bestehenden Exszindierungs- und Aussonderungsansprüche.

  9. Wurde das Mietverhältnis auf unbestimmte Zeit abgeschlossen, kann dieses von beiden Vertragspartnern unter Einhaltung einer 
Kündigungsfrist von einer Woche schriftlich eingeschrieben aufgekündigt werden.

10. Der Mieter verzichtet auf allfällige Schadenersatzansprüche aus diesem Mietverhältnis, die von der Vermieterin nicht grob fahr-
lässig oder vorsätzlich herbeigeführt wurden. Dies umfasst auch Folgeschäden. Die Aufrechnung gegen die Ansprüche der Ver-
mieterin in welcher Form ist zulässig, sofern die Gegenforderung im rechtlichen Zusammenhang stehen, gerichtlich festgestellt, 
von der Vermieterin anerkannt worden ist oder bei Zahlungsunfähigkeit der Vermieterin.
Die Zurückbehaltung des Mietobjektes durch den Mieter, aus welchem Grund auch immer, wird ebenfalls ausdrücklich ausge-
schlossen.

11. Für den Fall der nicht rechtzeitigen Retournierung des Mietgegenstandes ist der Mieter zur Fortzahlung des Mietentgeltes als 

zusätzlich auch eine Pönale in der Höhe von EUR 2.000,-- unbeschadet weiterer Schadenersatzansprüche zu begehren.

12. Nicht vom Mietzins umfasst sind folgende Leistungen, die gesondert in Rechnung gestellt werden:
a. Ver- und Entladung, Anlieferung, Aufstellung sowie Rückholung des Mietgegenstandes,
b. Personalkosten für Einschulung und Betrieb, sowie die Personalkosten im Zusammenhang mit der Aufsicht und Anleitung

      der Montage und Demontage von Mietgegenständen,
c. Verschleißteile, Betriebsmittel bzw. Betriebsstoffe sowie Reparaturen,
d. Reinigung und Instandsetzung des Mietgegenstandes nach dessen Rückgabe.

13. Als zuständiges Gericht für den Streitfall wird gemäß § 104 JN ausdrücklich das sachlich zuständige Gericht in 8010 Graz ver-
einbart. Auf das vorliegende Mietverhältnis gelangt ausschließlich österreichisches Recht unter Ausschluss jeglichen Kollisions-
rechtes zur Anwendung.
Der Mieter erklärt, bei Unterfertigung des Mietvertrages in fremdem Namen auch ausdrücklich zum Abschluss dieses Vertrages 
bevollmächtigt zu sein und haftet andernfalls für alle dadurch entstehenden Schäden.

14.

 

D -
zugeben. Bei der Rückgabe erfolgt unverzüglich eine gemeinsame Überprüfung des Mietgegenstandes. Werden dabei Mängel, 

zu ersetzen bzw. ist der Vermieter berechtigt die entsprechende Summe von der erlegten Kaution einzubehalten.

15. Änderungen und Ergänzungen dieser Mietbedingungen bedürfen der Schriftform. Dies gilt auch für ein Abgehen von diesem 
Formerfordernis.

16. Sollten einzelne Bestimmungen dieser AGB nicht rechtswirksam oder ungültig oder undurchsetzbar sein oder werden, so wird 
dadurch die Gültigkeit oder Durchsetzbarkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt. Die betroffene Bestimmung wird durch 
eine rechtswirksame, gültige und durchsetzbare Bestimmung ersetzt, die der wirtschaftlichen Absicht der Parteien am ehesten 
entspricht.
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GRAZ
Lorencic GmbH Nfg. & Co KG
Puchstraße 208
8055 Graz
Telefon: +43 316 47 25 64-0
Fax: +43 316 47 25 64-77
graz@lorencic.at

Zentrale Österreich:
Lorencic GmbH Nfg. & Co KG
Puchstraße 208
A-8055 Graz
T. +43 316 47 25 64-0
F. +43 316 47 25 64-77
headquarters@lorencic.com

www.lorencic.com

WIEN - BRUNN/GEBIRGE
Lorencic GmbH Nfg. & Co KG
Anton-Bruckner-Gasse 20
2345 Brunn/Gebirge
Telefon: +43 2236 37 97 00-0
Fax: +43 2236 37 97 00-75
wien@lorencic.at

WELS
Lorencic GmbH Nfg. & Co KG
Paracelsusstraße 22
4600 Wels
Telefon: +43 7242 44 07 6-0
Fax: +43 7242 44 07 6-3
wels@lorencic.at

SALZBURG - WALS
Lorencic GmbH Nfg. & Co KG
Hölzlstraße 2
5071 Wals
Telefon: +43 662 88 28 26-0
Fax: +43 662 88 28 26-20
salzburg@lorencic.at

KLAGENFURT
Lorencic GmbH Nfg. & Co KG
Keplerstraße 2
9065 Ebenthal i.K.
Telefon: +43 463 36 123-0
Fax: +43 463 36 123-17
klagenfurt@lorencic.at

INNSBRUCK
Lorencic GmbH Nfg. & Co KG
Trientlgasse 26
6020 Innsbruck
Telefon: +43 512 34 57 47-0
Fax: +43 512 34 57 47-7
innsbruck@lorencic.at

Service 

Reparatur

Vermietung

Verkauf
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